Antrag auf Fördermaßnahmen nach §7, (§42) VOGSV für   ________________________  Grundschule im Lumdatal
Ratsweg 1, 35460 Staufenberg
poststelle@g-lmdatal.staufenberg.schulverwaltung.hessen.de
Tel. (vorübergehend): 0160-92166043


Antrag auf Fördermaßnahmen nach §7, (§42) VOGSV

Für die Schülerin / für den Schüler _______________________________________________ 
werden besondere Fördermaßnahmen als Ergänzung zum Förderplan beschlossen. Die Beantragung erfolgt auf: 
     	 ☐  Initiative der Erziehungsberechtigten
 ☒  Initiative der Klassenkonferenz                                                    

Begründung:

      	 ☐  Besondere Schwierigkeiten beim Lesen
      	 ☐  Besondere Schwierigkeiten beim Rechtschreiben
      	 ☒  Besondere Schwierigkeiten beim Rechnen
      	 ☐  Sonstige Gründe: _______________________________________

Die Klassenkonferenz beschließt folgende Maßnahmen:

☐  Stufe 1: Maßnahmen Nachteilsausgleich nach §7 (2), (§42) für das Fach / für die Fächer:
(Ein Vermerk über einen Nachteilsausgleich ist in Klassenarbeiten und Zeugnissen nicht aufzunehmen.)

☐  Stufe 2: Maßnahmen Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung nach §7 (3), (§42) für das Fach / für die Fächer:
(Diese beinhalten Differenzierungen hinsichtlich der Leistungsanforderungen bei gleichbleibenden fachlichen Anforderungen. Ein Vermerk über eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung ist in Klassenarbeiten und Zeugnissen nicht aufzunehmen.)

☒  Stufe 3: Maßnahmen Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung (Notenschutz) nach §7 (4), (§42) für das Fach / für die Fächer:
(Diese beinhalten Differenzierungen hinsichtlich der Leistungsanforderungen verbunden mit geringeren fachlichen Anforderungen. Es erfolgt eine verbale Aussage in Klassenarbeiten und Zeugnissen, dass von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung abgewichen wurde.)


Die Klassenkonferenz hat die folgenden Fördermaßnahmen beraten und festgelegt:
 
   
__________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der/des Vorsitzenden der Klassenkonferenz


Die Erziehungsberechtigten stimmen den Fördermaßnahmen zu:

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Besondere Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben
Besondere Fördermaßnahmen nach §7, §42 VOGSV 
(Ergänzung zum Förderplan) 
	
Stufe 1- Maßnahmen Nachteilsausgleich nach §7 (2), §42:
(Ein Vermerk über einen Nachteilsausgleich ist in Klassenarbeiten und Zeugnissen nicht aufzunehmen.)

· verlängerte Bearbeitungszeiten, etwa bei Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen,
· Nutzung methodisch-didaktischer Hilfen wie Lesepfeil, größere Schrift, spezifisch gestaltete Arbeitsblätter,
· individuelle personelle Unterstützung, 
· differenzierte Hausaufgabenstellung,
· Spezifisch gestaltete Arbeitsblätter (z.B. größere Schrift, übersichtlichere Darstellung der Aufgabenformate, Aufgaben verteilt auf mehrere Blätter, Hervorhebungen, Fettdruck, Nutzung einer anderen Lineatur, 
· Hervorhebung von Silben zum besseren Textverständnis,
· Pausen während der Tests,
· Differenzierte Hausaufgabenstellung (qualitativ oder quantitativ).

Besondere Schwierigkeiten beim Rechnen
Besondere Fördermaßnahmen nach §7, §42 VOGSV 
(Ergänzung zum Förderplan) 


Stufe 3 - Maßnahmen Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung (Notenschutz) nach §7 (4), §42. Diese beinhalten Differenzierungen hinsichtlich der Leistungsanforderungen verbunden mit geringeren fachlichen Anforderungen:
(Es erfolgt eine verbale Aussage in Klassenarbeiten und Zeugnissen, dass von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung abgewichen wurde.)
 
· differenzierte Aufgabenstellung auch in Klassenarbeiten, insbesondere bei besonderen Schwierigkeiten beim Rechnen,
· mündliche statt schriftlicher Leistungsnachweise,
· stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, 
· zeitweiser Verzicht auf eine Bewertung der Rechenleistung in allen betroffenen Fächern,
· Nutzung des pädagogischen Ermessensspielraumes bei Aussetzung der Notengebung,
· Bereitstellen oder Zulassen spezieller technischer und didaktischer Hilfs- oder Arbeitsmittel wie Tablet, Computer, …, 
· Nachkorrektur ohne spezifische Hilfestellung (auch am nächsten Tag),
· Nachkorrektur mit spezifischer Hilfestellung,
· Bereitstellung von Anschauungsmaterial während der Klassenarbeit,
· Wiederholung der Leistungsanforderung,
· Differenzierte Aufgabenstellungen, bei denen das Anforderungsniveau dem individuellen Förderbereich angepasst ist (leichtere Rechenaufgaben),
· In Klassenarbeiten bei Unsicherheiten fragen lassen, vorsagen und die Aufgaben bzw. Aufgabenteile, bei denen geholfen wurde, markieren,
· Teilbewertung der erbrachten Leistung (z.B. werden alle Fehler markiert, aber nur der vorher abgesprochene und in der vorangegangenen Übungsphase geübte Fehlertyp, etwa beim Zehnerübergang von Plusaufgaben im H-Bereich wird bewertet).

